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16. Zahlt das Land einen zu hohen Extremkostenzuschuss an 
das UKSH? 
 

Die durchschnittliche finanzielle Belastung aller Universitätskli-
niken in Deutschland durch Extremkosten wurde 2019 auf mehr 
als 4 Mio. € je Standort beziffert. 
 
Das UKSH weist dagegen dem Land jährlich mehr als 9 Mio. € je 
Standort als Defizit für Extremkostenfälle in der stationären 
Krankenhausversorgung nach. Das ist mehr als das Doppelte 
des Bundesdurchschnitts. Das Land zahlt dafür einen Zuschuss 
von jährlich 17 bis 20,5 Mio. €. 
 
Ein wesentlicher Grund: Die Extremkostendefinition des Landes 
ist zu weit gefasst. Entgegen dem Wortlaut und dem Verständnis 
anderer Universitätskliniken findet keine Begrenzung auf kosten-
intensive Fälle statt. 
 

16.1 Defizitausgleich für Extremkostenfälle 
 
2004 wurde die Krankenhausvergütung verpflichtend auf ein pauschalie-
rendes Vergütungssystem umgestellt. Seitdem werden stationäre Kran-
kenhausleistungen unabhängig von den tatsächlichen Kosten mit einem 
Festpreis je Fall vergütet (Fallpauschale). 
 
Bundesweit monieren Universitätskliniken seit Jahren, dass das Fallpau-
schalensystem in der Regel Standardbehandlungen abbilde. Insbesondere 
bei Krankenhäusern der Maximalversorgung, zu denen die Universitätskli-
niken zählen, gebe es aber Fallkonstellationen, die von dem pauscha-
lierenden Vergütungssystem nicht erfasst seien und zu einer extremen 
Unterfinanzierung führten. Seit 2015 werden solche Kostenausreißer bun-
desweit systematisch ermittelt und analysiert.1 Kostenausreißer sind Fälle, 
bei denen aufgrund außerordentlicher Untersuchungs- und Behandlungs-
abläufe extrem hohe Kostenunterdeckungen entstehen, die mit dem pau-
schalierenden Vergütungssystem nicht sachgerecht finanziert werden.2 
Die Ergebnisse werden in einem jährlichen Extremkostenbericht vorgelegt 
und fließen in die Weiterentwicklung der Fallpauschalen ein. Das Fallpau-
schalensystem wird dadurch stetig verbessert und aktualisiert. Dies erfolgt 
allerdings zeitversetzt. Bis zur Anpassung der Fallpauschalen entsteht 

                                                      
1  Vgl. den jährlichen Extremkostenbericht der Institut für das Entgeltsystem im Kranken-

haus GmbH. 
2  Vgl. § 17b Abs. 1 Satz 11 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäu-

ser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz 
- KHG) vom 10.04.1991, BGBl. I S. 886, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18.03.2022, BGBl. I S. 473. 
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eine Deckungslücke, die derzeit nicht von den Krankenkassen ausgegli-
chen wird. Der Verband der Universitätsklinika Deutschlands e. V. (VUD) 
beziffert die durchschnittliche finanzielle Belastung durch Extremkosten 
auf der Datenbasis 2019 auf mehr als 4 Mio. € je Universitätsklinikum-
standort.1 
 
Der Landeszuschuss liegt deutlich über dem vom VUD genannten Betrag. 
Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) mit seinen 2 Standor-
ten Kiel und Lübeck erhält seit Jahren jährlich zwischen 17 und 20,5 Mio. € 
als Landeszuschuss, um das Defizit für Extremkostenfälle in der stationä-
ren Krankenversorgung auszugleichen. Der LRH hat dies zum Anlass ge-
nommen, den Landeszuschuss nebst Zuweisungsbescheiden und Ver-
wendungsnachweisen zu prüfen. 
 

16.2 Gesetzliche Grundlage war zu unbestimmt 
 
Rechtsgrundlage für die Zuwendung ist das Gesetz über die Hochschulen 
und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz 
- HSG). 
 
Der LRH hat festgestellt, dass das HSG bis Anfang 2022 zu unbestimmt 
war.2 Nach der bis dahin gültigen Fassung wurde der Zuschuss auf 
Grundlage zweier auslegungsbedürftiger unbestimmter Rechtsbegriffe 
gewährt, nämlich 
• Kosten für die maximale Krankenhausversorgung und 
• Extremkostenfälle bei der stationären Krankenhausversorgung. 
 
Letzteres ergab sich bislang nur aus den Zuweisungsbescheiden. Was als 
Extremkostenfall verstanden wurde, war ebenfalls ausschließlich in den 
Zuweisungsbescheiden definiert. Damit waren die wesentlichen Voraus-
setzungen für die Gewährung des Zuschusses gesetzlich nicht geregelt. 
Dies widersprach dem verfassungsmäßigen Rechtsstaatsgebot. Danach 
sind Gesetze so bestimmt und klar zu formulieren, dass der Gesetzesad-
ressat den Inhalt der rechtlichen Regelung auch ohne spezielle Kenntnisse 
mit hinreichender Sicherheit feststellen kann. 
 
Der LRH hatte das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Wis-
senschaftsministerium) aufgefordert, das HSG an die Erkenntnisse dieser 
Prüfung anzupassen. Dieser Aufforderung ist das Wissenschaftsministe-
rium im Rahmen der Novellierung des HSG 2021 nachgekommen. Künftig 

                                                      
1  https://www.uniklinika.de/gesundheitspolitische-themen/extremkostenfaelle/. 
2  Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hoch-

schulgesetz - HSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.02.2016, GVOBl. 
Schl.-H. S. 39, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2020, GVOBl. Schl.-H. 2021, 
S. 2. 
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kann das Land dem UKSH einen Zuschuss gewähren „zur Deckung der 
Kosten für Kostenausreißer in der stationären, universitären Krankenhaus-
versorgung, die nicht durch Leistungen anderer Kostenträger abgedeckt 
werden“ (vgl. § 92 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 HSG n. F.).1 
 
Der LRH befürwortet die gesetzliche Klarstellung. Durch die Übernahme 
des in § 17b Abs. 1 Satz 11 Krankenhausfinanzierungsgesetz legaldefi-
nierten Begriffs „Kostenausreißer“ ist künftig konkretisiert, wofür der Zu-
schuss gewährt werden darf (vgl. Tz. 16.1). 
 
Das Wissenschaftsministerium weist in seiner Stellungnahme darauf 
hin, dass es sich zeitnah mit der inhaltlichen Ausrichtung des Extremkos-
tenzuschusses auseinandersetzen werde. Die gesetzliche Definition nach 
§ 17b Abs. 1 Satz 11 KHG für den Begriff Kostenausreißer zu überneh-
men, lehnt es ab.  
 
Diese Aussagen kann der LRH nicht nachvollziehen. Schließlich hat das 
Wissenschaftsministerium bei der Novellierung des HSG genau diesen 
Wortlaut unter Verweis auf den Vorschlag des LRH ins Gesetzgebungs-
verfahren aufgenommen.2 Der LRH hat im Gesetzgebungsverfahren expli-
zit auf die Bedeutung dieser Änderung und die vorhandene Legaldefinition 
hingewiesen.3 Das HSG wurde in diesem Punkt unverändert beschlossen 
und veröffentlicht.4  
 

16.3 Extremkostenfälle müssen neu definiert werden 
 
In den Zuweisungsbescheiden konkretisiert das Wissenschaftsministerium 
den Landeszuschuss. Danach kann der Zuschuss für Defizite verwendet 
werden, die im UKSH im Bereich der Extremkostenfälle bei der stationären 
Krankenhausversorgung auftreten. Extremkostenfälle im Sinne des Zuwei-
sungsbescheids sind „Fälle, die auf Grundlage einer Kostenträgerrech-
nung das 1,5-fache der Vergütung durch die Krankenkassen übersteigen“. 
Dabei geht das Wissenschaftsministerium in den Zuweisungsbescheiden 
davon aus, dass ausschließlich im UKSH als einzigem Maximalversorger 
in Schleswig-Holstein ein Großteil kostenintensiver Leistungen erbracht 
wird, die für das UKSH unattraktiver als andere Leistungsbereiche sind. 
Dies führe zu Kosten, die das UKSH nicht durch allgemeine Einnahmen 
für Krankenhausleistungen decken könne.  
 

                                                      
1  Landtagsdrucksache 19/3186, S. 60 f. 
2  Landtagsdrucksache 19/3186, S. 61 und 109. 
3  Umdruck 19/6440, S. 9. 
4  GVOBl. Schl.-H. 2022, S. 102 (128). 
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Die derzeitige Definition ist nicht angemessen. Extremkostenfälle sind dem 
Wortlaut und den Zuweisungsbescheiden nach kostenintensive Fälle. An-
dere Universitätskliniken weisen daher nur solche Fälle als Extremkosten-
fälle aus, die eine definierte Kosten- oder Defizitschwelle von mindestens 
10.000 € überschreiten. Dadurch ist sichergestellt, dass vor allem hoch-
preisige Leistungen von dem Defizitausgleich erfasst werden. 
 
Für das UKSH gibt es keine vergleichbaren Voraussetzungen. Die Defini-
tion von Extremkostenfällen in den Zuweisungsbescheiden führt dazu, 
dass jeder Fall unabhängig von der Kostenhöhe zu einem Extremkosten-
fall werden kann. Erzielt ein Fall beispielsweise einen Erlös von 800 €, 
verursacht aber Kosten von 1.500 €, fließen 300 € in die Berechnung des 
Extremkostendefizits des UKSH ein, da alle Kosten bezuschusst werden, 
die den 1,5-fachen Fallerlös übersteigen. Das Delta zwischen Erlös und 
dem 1,5-fachen Erlös hat immer das UKSH zu tragen. Dass diese Fälle 
defizitär sind, wird vom LRH nicht bezweifelt. Es handelt sich aber nicht 
um Extremkostenfälle. 
 
Das zeigt sich auch daran, dass maximal 2,5 % der vom UKSH gegenüber 
dem LRH genannten Extremkostenfälle die Kriterien erfüllen, die von an-
deren Universitätskliniken angewendet werden. Der Extremkostenzu-
schuss würde durch eine angemessene, dem Wortlaut entsprechende De-
finition um jährlich 10 Mio. € sinken. Das dann im UKSH verbleibende 
Defizit betrüge dann rund 7 Mio. € und würde sich der Finanzierungslücke 
der anderen Universitätsklinika annähern. 
 
Das Wissenschaftsministerium weist in seiner Stellungnahme darauf 
hin, dass es keine rechtlich bindende Definition von Extremkosten gebe. 
Die Landesdefinition sei gegenüber der Begrifflichkeit aus dem Extremkos-
tenbericht sehr weitgehend. Das UKSH würde aber durch die Zuschüsse 
keine Überschüsse in der vom LRH berechneten Größenordnung erwirt-
schaften.  
 
Das UKSH erkennt demgegenüber in seiner Stellungnahme an, dass sich 
die Definition aus dem Extremkostenbericht immer mehr durchsetze, wo-
nach unter Extremkosten die Kosten für besonders schwere Eingriffe und 
Krankheitsverläufe verstanden würden. Die Verkürzung auf den Begriff der 
Extremkosten werde allerdings dem Sachverhalt und der Finanzierung der 
Hochschulmedizin nicht gerecht. In der Debatte um die Finanzierung der 
Hochschulmedizin werde der Begriff „Systemzuschlag“ genutzt, in dem die 
folgenden 8 Sonderaufgaben der Hochschulmedizin zusammengefasst 
würden:  
• Verbundkosten Forschung und Lehre und Krankenversorgung, 
• Extremkostenfälle, 
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• Hochschulambulanzen, 
• Notfallversorgung, 
• seltene Erkrankungen, 
• Innovationen, 
• Zentren, 
• Weiterbildung.  
 
Der Landeszuschuss ziele darauf ab, das strukturelle Defizit des UKSH 
insgesamt auszugleichen, d. h. alle nicht durch die Kostenträger finanzier-
ten Kosten der universitären Maximalversorgung. Dies sei dem Wissen-
schaftsministerium - und damit auch dem Gesetzgeber - bewusst. Eine 
Begrenzung auf kostenintensive Fälle lehnt das UKSH ab. 
 
Der LRH bestreitet nicht, dass die genannten Bereiche zu jährlichen Defi-
ziten im UKSH führen können. Nach der Änderung des HSG muss aber 
ausgeschlossen werden, dass diese Defizite über einen Landeszuschuss 
gedeckt werden, der explizit für Kostenausreißer in der stationären Kran-
kenhausversorgung gewährt wird.  
 
Dafür, dass das Land dem UKSH einen generellen Systemzuschlag ge-
währen wollte, fehlt es an einer transparenten Gesetzesgrundlage. Diese 
ist aber zwingend erforderlich, um spätere Abgrenzungsschwierigkeiten 
und eine eventuelle Überkompensation zu vermeiden. Solange es an einer 
solchen Regelung fehlt, sind das UKSH und die zuständigen Ministerien 
an das Gesetz gebunden. 
 

16.4 Einzelfallbetrachtung ist problematisch 
 
Bis 2018 enthielten die Zuweisungsbescheide die Regelung, dass nur sol-
che Kosten ausgleichsfähig seien, die durch die Behandlung der Extrem-
kostenfälle entstehen und über die in diesem Bereich erzielten Erlöse bzw. 
Leistungen nicht gedeckt werden können. Auch dieser Regelung folgten 
weder das UKSH noch das Wissenschaftsministerium. Maßstab für die 
Entscheidung, ob ein Defizit vorliegt, ist bis heute die einzelne erbrachte 
Leistung, nicht der Bereich der Leistungserbringung. 
 
Die vom UKSH auf Nachfrage des LRH vorgelegte Auswertung zeigt: Die 
stationäre Krankenversorgung im UKSH ist zwar insgesamt defizitär.  
Allerdings liegt das vom UKSH bezifferte Defizit deutlich unter dem vom 
Land gewährten Zuschuss. Dies macht deutlich, dass es im UKSH auch 
Bereiche der stationären Krankenversorgung gibt, in denen Kostenüber-
deckungen erwirtschaftet werden. 
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Die Einzelfallbetrachtung birgt die Gefahr einer Überkompensation. Die 
Aufgabe des Landes, das UKSH als Eigentümer und Träger finanziell zu 
unterstützen, endet, wenn das UKSH in der Lage ist, seine Kosten durch 
die allgemeinen Einnahmen für Krankenhausleistungen zu decken. Denn 
dass es sich bei der pauschalierenden Krankenhausvergütung um eine 
Mischkalkulation handelt, bei der Gewinne aus der einen Behandlung zur 
Deckung von Defiziten aus einer anderen Behandlung eingesetzt werden 
müssen, betrifft alle Krankenhäuser, nicht nur Maximalversorger und Uni-
versitätskliniken. Die Grenze für einen Defizitausgleich im stationären Be-
reich ist erreicht, wenn das Defizit vollständig ausgeglichen ist.  
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